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Allgemeine Einkaufsbedingungen AWO Bezirksverband Weser-Ems e.V. 
Stand: Dezember 2024 

 

1. Vertragsabschluss 

1.1 Wir bestellen auf der Grundlage unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Andere Bedingungen werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Nehmen wir die Lieferung/Leistung ohne 
ausdrücklichen Widerspruch entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet  werden, wir  hätten Ihre Lieferbe-
dingungen angenommen. 
 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen in der zum Zeitpunkt unserer 
Bestellung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Lieferanten zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenver-
einbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 
Abweichungen und Ergänzungen des Lieferanten zu den vorliegenden Einkaufsbedingungen werden nur anerkannt, 
wenn diesen ausdrücklich schriftlich zustimmt wurde; sie gelten dann nur für das Geschäft, für das sie im Einzelfall 
getroffen wurden. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn in Kenntnis der 
Verkaufsbedingungen des Lieferanten dessen Lieferungen vorbehaltlos angenommen wird. 
 

1.2 Mit der Annahme einer Bestellung durch den Lieferanten, spätestens mit der Lieferung der bestellten Ware 
oder Erbringung der bestellten Leistung, erkennt der Lieferant die alleinige Verbindlichkeit dieser Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen an. Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen beziehen sich gleichermaßen auf den Einkauf von 
beweglichen Sachen (nachfolgend auch als „Lieferungen“ bezeichnet) sowie Werk- und Dienstleistungen (nachfol-
gend auch als „Leistungen“ bezeichnet). Ferner gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen insbesondere für Ver-
träge über den Kauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (nachfolgend auch als „Ware“ bezeichnet), ohne 
Rücksicht darauf, ob der Lieferant die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft. 

 

1.3 Die Annahme unserer Bestellungen ist innerhalb von 3 Tagen nach Abgabe der Bestellung schriftlich zu be-
stätigen oder insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltslos auszuführen. Eine später eingehende oder 
inhaltlich von der Bestellung abweichende Auftragsbestätigung, gilt als neues Angebot und muss zu ihrer Wirksam-
keit wieder schriftlich angenommen werden. 

 

1.4 Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind rechtsverbindlich. Mündlich oder telefonisch erteilte Bestellungen be-
dürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit unserer nachträglichen schriftlichen Bestätigung. Das Gleiche gilt für mündliche Ne-
benabreden und Änderungen des Vertrages. Bestellungen, Lieferabrufe sowie deren Änderungen und Ergänzungen 
können auch elektronisch bzw. durch Datenfernübertragung oder durch maschinell lesbare Datenträger erfolgen. 

 

1.5 Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Prospekten usw. werden nicht gewährt. 

 

1.6 Sie haben den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln und dürfen in Werbematerialien auf geschäftliche 
Verbindungen mit uns, erst nach der von uns erteilten schriftlichen Zustimmung hinweisen. 

 

1.7 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen oder technischen Einzelheiten, 
die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Unterlieferanten 
sind entsprechend zu verpflichten. Erkennt einer der Vertragspartner, dass eine geheimzuhaltende Information in 
den Besitz eines unbefugten Dritten gelangt oder eine geheim zuhaltende Unterlage verlorengegangen ist, so wird 
er den anderen Vertragspartner hiervon unverzüglich unterrichten. 
 

1.8 Wir können Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsabschluss verlangen, soweit dies für Sie 
zumutbar ist. Bei dieser Vertragsänderung sind die Auswirkungen von beiden Seiten, insbesondere hinsichtlich der 
Mehr- oder Minderkosten sowie Liefertermine angemessen zu berücksichtigen. Ebenso können jederzeit zumutbare 
technische Änderungen der bestellten Ware oder Leistung verlangt werden. Der Lieferant teilt unverzüglich, nach 
Eingang des Änderungsverlangens, einen Vorschlag über eventuelle Mehr- oder Minderkosten sowie Auskunft über 
Terminverschiebungen etc. mit. Der Lieferant wird Änderungen nicht vornehmen, bevor wir schriftlich zugestimmt 
haben. 

 

1.9 Teillieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. Bei vereinbarten Teilsendungen ist die 
verbleibende Restmenge aufzuführen. 
 

1.10 Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 

 

2. Preise, Versand, Verpackung 

2.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und schließen Nachforderungen aller Art aus. Kosten für Verpackung 
und Transport bis zur von uns angegebenen Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle sowie für Zollformalitäten und 
Zoll sind in den Preisen enthalten. Sind keine Preise in der Bestellung angegeben, gelten Ihre derzeitigen Listenpreise 
mit den handelsüblichen Abzügen. Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht 
verändert. 
 

2.2 Auf Versandanzeigen, Frachtbriefen, Rechnungen und sämtlicher Korrespondenz mit uns, ist unsere Bestell-
nummer anzugeben. 

 

2.3 Wir übernehmen nur die von uns bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über- oder Unterlieferungen sind nur 
nach zuvor mit uns getroffenen Absprachen zulässig. 

 

2.4 Der Versand erfolgt auf eigene Gefahr. Die Gefahr jeder Verschlechterung, einschließlich des zufälligen Un-
tergangs, bleibt somit bis zur Ablieferung an der von uns gewünschten Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle bei 
Ihnen. 

 

2.5 Ihre Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Wa-
ren sind so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur im für die 
Erreichung dieses Zwecks erforderlichen Umfang zu verwenden. Es  sollten nur umweltfreundliche Verpackungsma-
terialien zum Einsatz gelangen.  

 

 

3. Rechnungserteilung, Zahlung und Aufrechnung 
 

3.1 Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung mit allen dazugehörigen Unterlagen und Daten nach erfolgter 
Lieferung, gesondert in ordnungsgemäßer Form einzureichen. Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gel-
ten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als bei uns eingegangen. 

 

3.2 Die Zahlung erfolgt auf dem handelsüblichen Weg, und zwar innerhalb von 21 Kalendertagen, gerechnet nach 
Lieferung/Leistung und Rechnungseingang, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Ansonsten wie vereinbart. 
 

3.3 Bei fehlerhafter oder unvollständiger Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 
 

3.4 Die Rechnungsstellung durch den Lieferanten hat grundsätzlich in Euro zu erfolgen bzw. in der Währung, die 
in der Bestellung festgelegt wurde. Die Mehrwertsteuer ist separat in Prozent und Währungsbetrag auf der Auftrags-
bestätigung und der Rechnung anzugeben. Die Rechnung muss alle relevanten Angaben des Liefer- oder Leistung-
sscheins beinhalten. 

 

3.5 Wir sind berechtigt, gegen die Forderungen, die der Lieferant geltend macht, mit allen Forderungen aufzurech-
nen, die uns gegen den Lieferanten zustehen. Die Aufrechnung von Forderungen des Lieferanten gegen uns ist nur 
zulässig, mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Lieferanten. 
 

 

4. Liefertermine, Lieferverzug, höhere Gewalt 

4.1 Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder die 
Lieferfrist, ist der Eingang der Ware bei der von uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder die 
Rechtzeitigkeit der Abnahme. 
 

4.2 Erkennen Sie, dass ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden kann, so 
haben Sie uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schrift-
lich mitzuteilen. 
 

4.3 Kommen Sie in Lieferverzug, dann stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 

 

4.4 Wir sind nach dem erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten, angemessenen Frist berechtigt, nach unserer 
Wahl Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen bzw. uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen oder den Rück-
tritt zu erklären. Der Anspruch auf die Lieferung/Leistung geht unter, sobald wir schriftlich Schadenersatz statt der 
Leistung verlangen oder den Rücktritt erklären. 
 

4.5 Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen können Sie sich nur berufen, wenn Sie 
Unterlagen schriftlich angemahnt und nicht innerhalb angemessener Frist erhalten haben. 
 

4.6 Höhere Gewalt, Kriegsausbruch, Naturkatastrophen, Streiks, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, Ar-
beitskämpfe und sonstige unvorhersehbare, außerhalb unseres Einflussbereiches nicht zu vertretende, unabwend-
bare schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wir-
kung von den Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren, unverzüglich 
die erforderlichen Informationen mitzuteilen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anzupassen. Wir sind von der Verpflichtung zur Abnahme der bestellten Lieferung/Leistung ganz oder teil-
weise befreit und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung/Leistung wegen der durch die 

höhere Gewalt bzw. den Arbeitskampf verursachten Verzögerung bei uns - unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte - nicht mehr verwertbar ist. 
 

4.7 Bei früherer Anlieferung als vereinbart, behalten wir uns die Rücksendung auf Ihre Kosten vor. Erfolgt bei 
vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum Liefertermin bei uns und auf Ihre Kosten und 
Gefahr. Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst am vereinbarten Fälligkeitstag vorzuneh-
men. 

5. Gewährleistung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette 

5.1 Sie haben sicherzustellen, dass die Lieferung/Leistung den Vorgaben entsprechen, für die wir nach dem 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz einzustehen haben, mithin den anerkannten Umweltstandards, dem Ver-
braucherschutz, den Arbeitnehmerrechten und dem Kinderschutz. Bei einem Verstoß haben Sie uns von allen daraus 
resultierenden Nachteilen einschließlich einer etwaigen Rufschädigung freizuhalten und alle entstandenen Schäden 
zu ersetzen. 

 

5.2  Wir sind berechtigt, Nachweise herauszuverlangen, dass alle internationalen anerkannten Menschenrechte, 
samt Umweltstandards, bei Ihnen eingehalten werden und Sie Ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen. 
 

5.3 Sie gewähren uns das Recht, Ihre Produktionsstätten oder der entsprechenden Vorlieferanten zu auditieren 
und die Einhaltung aller international anerkannten Menschenrechte, einschließlich der umweltrechtlichen Vorgaben, 
zu überprüfen, damit wir unseren gesetzlichen Kontrollpflichten nachkommen können. 

 
 

6. Garantie, Gewährleistung, Produkthaftung 
 

6.1  Sie garantieren, dass sämtliche Lieferungen/Leistungen dem neuesten Stand der Technik, den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fach-
verbänden entsprechen. Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen Sie hierzu 
unsere schriftliche Zustimmung einholen. Ihre Mängelhaftung wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Ha-
ben Sie Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so haben Sie uns dies unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen 

 

6.2  Sie verpflichten sich, bei Ihren Lieferungen/Leistungen und bei Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter, 
im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren einzuset-
zen. Sie haften für die Umweltverträglichkeit der gelieferten Produkte und Verpackungen und für alle Folgeschäden, 
die durch die Verletzung Ihrer gesetzlichen Entsorgungspflichen entstehen. Sie sind verpflichtet, die jeweils für Ihre 
Lieferung geltenden Sicherheitsdatenblätter mit der Lieferung zu übergeben. Sie stellen uns von allen Regressforder-
ungen Dritter für den Fall frei, dass Sie uns die Sicherheitsdatenblätter nicht, verspätet oder fehlerhaft liefern. Das 
gleiche gilt für alle späteren Änderungen. 

 

6.3 Treten gleichartige Mängel bei mehr als 5 Prozent der gelieferten Teile auf (Serienfehler), sind wir berechtigt, 
die gesamte vorhandene Liefermenge als mangelhaft zurückzuweisen sowie die gesetzlichen und vertraglich verein-
barten Mängelansprüche für diese geltend zu machen. 
 

6.4 Wir werden Ihnen offene Mängel der Lieferung/Leistung unverzüglich schriftlich anzeigen, sobald sie nach der 
Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, spätestens jedoch innerhalb von 5 
Kalendertagen nach Eingang der Lieferung bei uns. 

 

6.5 Während der Gewährleistungszeit gerügte Mängel der Lieferung/Leistung, zu denen auch die Nichterreichung 
garantierter Daten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehören, haben Sie nach Aufforderung unverzüglich 
und unentgeltlich, einschließlich sämtlicher Nebenkosten, nach unserer Wahl, durch Nachbesserung oder Austausch 
der mangelhaften Teile bzw. Neulieferung, den Mangel zu beseitigen. Nach erfolglosen Ablauf einer von uns gesetz-
ten angemessenen Frist zur Nachbesserung oder Neulieferung stehen uns auch die gesetzlichen Rechte auf Rück-
tritt, Minderung oder Schadenersatz zu. 

 

6.6 Kommen Sie Ihren Verpflichtungen aus der Mängelhaftung innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen 
Frist nicht nach, so können wir die erforderlichen Maßnahmen auf Ihre Kosten und Gefahr selbst treffen oder von 
Dritten treffen lassen. In dringenden Fällen können wir nach Abstimmung mit Ihnen die Nachbesserung selbst vorneh-
men oder durch einen Dritten ausführen lassen. Kleine Mängel können von uns - in Erfüllung unserer Schadens-
minderungspflicht - ohne vorherige Abstimmung selbst beseitigt werden, ohne dass hierdurch Ihre Verpflichtungen 
aus der Mängelhaftung eingeschränkt werden. Wir können Sie dann mit den erforderlichen Aufwendungen belasten. 
Das gleiche gilt, wenn ungewöhnlich hohe Schäden drohen. 

 

6.7 Die Gewährleistungszeit beträgt zwei Jahre, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Sie 
beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an uns oder den von uns benannten Dritten, an der von uns 
vorgeschriebenen Empfangs- bzw. Verwendungsstelle. Bei Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen beginnt die 
Gewährleistungszeit mit dem Abnahmetermin, der in unserer schriftlichen Abnahmeerklärung genannt wird. Ver-
zögert sich die Abnahme ohne Ihr Verschulden, so beträgt die Gewährleistungszeit zwei Jahre nach Bereitstellung 
des Liefergegenstandes zur Abnahme. Die Gewährleistungszeit für Bauwerke und Baumaterialien richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, sofern keine gesonderten Regelungen vereinbart wurden. Solange über die 
Berechtigung unserer Reklamation/Mängelrüge verhandelt wird, ist die Gewährleistungszeit der betroffenen 
Lieferung/Leistung von der Meldung bis zum Abschluss der Verhandlungen bzw. bis zum Ende der Reparaturarbeiten 
gehemmt. Unsere sonstigen gesetzlichen Rechte bleiben im Übrigen unberührt. 
 

6.8 Für Lieferteile, die während der Untersuchung eines Mangels und/oder der Mängelbeseitigung nicht in Betrieb 
bleiben konnten, verlängert sich eine laufende Gewährleistungszeit um die Zeit der Betriebsunterbrechung. Für aus-
gebesserte oder neu gelieferte Teile beginnt die Gewährleistungszeit mit der Beendigung der Nachbesserung oder, 
wenn die Abnahme vereinbart ist, mit der Abnahme neu zu laufen. Die Abnahme ist gegebenenfalls bei uns schriftlich 
zu beantragen. 

 

6.9 Wird ein Mangel/Fehler erst nach Auslieferung an uns festgestellt, so trägt der Lieferant zusätzlich einen dem 
Verursachungsbeitrag des Lieferanten entsprechenden Anteil der entstehenden Kosten für Rückholaktionen.  Wir 
werden den Lieferanten nach Bekanntwerden solcher Fehler benachrichtigen und das weitere Vorgehen festlegen. 

 

6.10  Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund Produkthaftregelungen 
oder -gesetzen wegen einer Fehlerhaftigkeit unseres Produktes in Anspruch genommen, die auf Ihre Ware 
zurückzuführen ist, dann sind wir berechtigt, von Ihnen Ersatz dieses Schadens zu verlangen, soweit er durch die 
von Ihnen gelieferten Produkte verursacht ist. Dieser Schaden umfasst auch die Kosten einer vorsorglichen 
Rückrufaktion. Sie werden die Liefergegenstände so kennzeichnen, dass sie dauerhaft als Ihre Produkte erkennbar 
sind. Sie haben eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten Stand der Technik entsprechende Quali-
tätssicherung durchzuführen und uns diese nach Aufforderung nachzuweisen. Sie werden mit uns, soweit wir dies 
für erforderlich halten, eine entsprechende Qulitätssicherungsvereinbarung abschließen. Außerdem werden Sie sich 
gegen alle Risiken aus der Produkthaftung einschließlich des Rückrufrisikos in angemessener Höhe versichern und 
uns auf Verlangen die Versicherungspolice zur Einsicht vorlegen. 
 

 

7. Schutzrechte 
 

7.1 Sie garantieren und sichern zu, dass sämtliche Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind und insbe-
sondere durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige Schutzrechte 
Dritter, nicht verletzt werden. 

7.2 Sie stellen uns und unsere Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei und 
tragen auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang enstehen. 

7.3 Wir sind berechtigt, auf Ihre Kosten die Genehmigung zur Nutzung der betreffenden Liefergegenstände und 
Leistungen vom Berechtigten zu erwirken. 
 

8. Schlußbestimmungen 
 

8.1 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt. 
 

8.2 Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung den Auftrag oder wesentliche Teile 
des Auftrags an Dritte weiterzugeben. 
 
8.3 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung die von 
uns gewünschte Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle; für alle übrigen Verpflichtungen Oldenburg (Oldb.). 
 
8.4 Stellen Sie Ihre Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, das Insolvenzverfahren über 
Ihr Vermögen eröffnet oder liegen Wechsel- oder Scheckproteste gegen Sie vor, so sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass daraus Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. 
 
8.5 Gerichtsstand ist Oldenburg (Oldb.). Wir behalten uns jedoch das Recht vor, unsere Ansprüche an jedem 
anderen örtlich und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 
 
8.6 Ergänzend gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsüberein-
kommens vom 11.04.1980. 
 


